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Legasthenie-Erlass

Nach mehr als 20 Jahren gibt es in Schleswig-Holstein 
eine Neufassung des Legasthenie-Erlasses. Wesent-
liche Elemente des bisherigen Erlasses sind weiterhin 
enthalten:

Benennung des Störungsbildes Legasthenie•	
(Früh-)Erkennung und Förderung bei Lernstörun-•	
gen in der Grundschule
formelles Anerkennungsverfahren von  Legasthenie •	
ab Klassenstufe 4
Förderung in der Sekundarstufe I•	
Notenschutz bis zum Ende der Sekundarstufe I •	
(mittlerer Bildungsabschluss).

Neu hinzugekommen sind mögliche Ausgleichsmaß-
nahmen während der gesamten Schulzeit, einschließ-
lich der Oberstufe und Abitur, im Sinne eines Nachteils-
ausgleichs, z. B. Zeitzugaben und die Zulassung tech-
nischer Hilfsmittel.

Individuelle Förderung
Die Förderung der einzelnen Schülerin und des einzel-
nen Schülers ist nach dem Schulgesetz durchgängiges 
Unterrichtsprinzip in allen Schulen. Der Erlass überträgt 
die Verantwortung für die Ausgestaltung der individuel-
len Förderung den Schulen. Die Schulkonferenzen als 
oberstes Beschlussorgan der Schulen sollen ein ent-
sprechendes Förderkonzept beschließen.

Nun kommt es darauf an, die Arbeit in den Schulen 
durch Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer zu 
stärken und eine Zusammenarbeit mit den Fachkräften 
LRS (besonders fortgebildeten LehrerInnen), LehrerIn-
nen der Förderzentren und dem Schulpsychologischen 
Dienst zu initiieren. Eltern sollen in Elternversammlun-
gen oder Sprechstunden informiert werden.

Bei Fragen zum Thema Legasthenie wenden Sie sich 
gerne an den Landesverband Legasthenie und Dyskal-
kulie Schleswig-Holstein e.V. oder die Fachkraft LRS 
ihrer Schule.

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit
Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie)
Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
vom 27. Juni 2008 – III 316 – 321.01-20
1 Grundsätze
Bei einer Reihe von Schülerinnen und Schülern in der 
Grundschule und in weiterführenden Schulen ist der 
Schulerfolg durch Schwierigkeiten im Lesen und Recht-
schreiben stark beeinträchtigt. Lernschwierigkeiten dieser 
Art beruhen auf einer Vielzahl verursachender Faktoren 
und weisen ein vielfältiges Erscheinungsbild auf; die sie 
bezeichnenden Begriffe sind uneinheitlich und beruhen 
entsprechend auf unterschiedlichen Definitionen (z.B. 
Lese-Rechtschreib-Schwäche, Legasthenie, Lese-Recht-
schreib-Störung, Dyslexie). Zu den Aufgaben der Schule 
gehört es, die individuellen Schwierigkeiten einer Schüle-
rin und eines Schülers zu erkennen und als einen Förder-
anlass wahrzunehmen. Die nachfolgenden Bestimmun-
gen sollen dazu beitragen, diesen Beeinträchtigungen so 
weit wie möglich zu begegnen und den internen schuli-
schen Umgang damit zu regeln. Sie haben das beson-
dere Ziel, die vorhandenen Begabungen zu entwickeln, 
den Schülerinnen und Schülern eine ihrem individuellen 
Leistungsvermögen angemessene Schullaufbahn zu er-
möglichen und die Schwierigkeiten im Lesen und Recht-
schreiben bzw. die Lese-Rechtschreib-Schwäche im Lau-
fe der Schulzeit durch entsprechende Hilfen weitgehend 
zu beheben.
1.1 Anwendungsbereich
1.1.1 Maßnahmen im Sinne eines Nachteilsausgleichs 
(Ausgleichsmaßnahmen)
Ausgleichsmaßnahmen sind bei Vorliegen der Vorausset-
zungen in allen Stufen der allgemein bildenden Schulen 
und bei Abschlussprüfungen für Schülerinnen und Schü-
ler, die nach den Lehrplänen dieser Schulen unterrichtet 
werden, zu gewähren. Für den Bereich der berufsbilden-
den Schulen gilt dieses für die berufsvorbereitenden Maß-
nahmen (§ 88 Abs. 5 SchulG), die Berufsfachschule sowie 
das Berufliche Gymnasium.
1.1.2 Fördermaßnahmen
Soweit erforderlich werden Maßnahmen der Differenzie-
rung und individuellen Förderung in allen Schularten und 
Schulstufen durchgeführt. Dabei tritt der Anteil an eigen-
verantwortlichem Arbeiten an den Defiziten zunehmend in 
den Vordergrund, insbesondere in der Oberstufe.
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1.1.3 Notenschutz
Die Bestimmungen zum Notenschutz sind anzuwenden 
für die Grundschule, die Sekundarstufe I sowie für die be-
rufsvorbereitenden Maßnahmen (§ 88 Abs. 5 SchulG) und 
die Berufsfachschule I der berufsbildenden Schulen. In 
der Jahrgangsstufe 10 des achtjährigen Gymnasiums fin-
den die Bestimmungen des Notenschutzes Anwendung 
für die Schülerinnen und Schüler, die gemäß § 5 Abs. 3 
der Landesverordnung über die Aufnahme und das Auf-
steigen im Unterricht nach Jahrgangsstufen an den Gym-
nasien (Sekundarstufe I) vom 22. Juni 2007 (NBl. MBF. 
Schl.- H. S. 189) zur Teilnahme an der Prüfung für den 
mittleren Bildungsabschluss verpflichtet werden. Vor der 
Verpflichtung erfolgte Leistungsbewertungen in der Jahr-
gangsstufe 10 sind nachträglich den Vorgaben des Erlas-
ses anzupassen.
2 Ausgleichsmaßnahmen, Fördermaßnahmen und 
Notenschutz
Alle Maßnahmen haben zum Ziel, die Schwierigkeiten im 
Lesen und Rechtschreiben so weit wie möglich zu behe-
ben und die Schülerinnen und Schüler darin zu unterstüt-
zen, Strategien im Umgang mit diesen Schwierigkeiten zu 
entwickeln.
2.1 Ausgleichsmaßnahmen
Bei besonderen und andauernden Schwierigkeiten (man-
gelhaften Leistungen) im Lesen oder Rechtschreiben sind 
auch unabhängig von der förmlichen Feststellung einer 
Lese-Rechtschreib-Schwäche angemessene Maßnah-
men im Sinne eines Nachteilsausgleichs (Ausgleichsmaß-
nahmen) zu gewähren. Ausgleichsmaßnahmen werden 
von der Klassenkonferenz beschlossen.
Zu den Ausgleichsmaßnahmen zählen insbesondere: 
Ausweitung der Bearbeitungszeit, z. B. bei schriftlichen 
Arbeiten; Zulassen von technischen Hilfsmitteln; Nutzung 
methodisch-didaktischer Hilfsmittel; schriftliche und akus-
tische Darbietung von Aufgabenstellungen; Geben oder 
Zulassen von Hilfen beim Abschreiben von Texten. Bei 
Verwendung eines PCs kann im Einzelfall bei besonders 
schwerer Symptomatik die Schulleiterin/der Schulleiter 
ein Rechtschreibprüfprogramm gewähren. Ein Korrektur-
programm darf nicht verwendet werden.
Die Gewährung von Ausgleichsmaßnahmen in der gym-
nasialen Oberstufe setzt neben mangelhaften Leistungen 
im Lesen oder Rechtschreiben die Anerkennung einer 
Lese-Rechtschreib-Schwäche in den Jahrgangsstufen 

bis zum Eintritt in die Oberstufe voraus.
2.2 Fördermaßnahmen und Notenschutz
Besondere und andauernde Schwierigkeiten im Lesen 
und Rechtschreiben erfordern die Zusammenarbeit und 
den beständigen Austausch zwischen Schule, Schülerin/ 
Schüler und den Eltern als wichtige Voraussetzung für ei-
nen erfolgreichen Lernprozess. Das Aufzeigen von Lern-
fortschritten und die Betonung der Stärken tragen zum Er-
halt von Motivation, Lernfreude und Selbstwertgefühl der 
Schülerin und des Schülers bei.
2.2.1 Eingangsphase
In der Eingangsphase sollen alle Schülerinnen und Schü-
ler gemeinsam Lesen und Schreiben lernen. Dabei kommt 
es vor allem darauf an, unter Berücksichtigung der bei den 
Schülerinnen und Schülern unterschiedlich ausgebildeten 
Lernvoraussetzungen eine gute Grundlage für das Lesen 
und Rechtschreiben zu schaffen. Unterschiede im Lern-
verhalten und in der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler sind natürlich. In einigen Fällen treten unab-
hängig davon Lernstörungen im Lesen auf. Der Lehrplan 
Grundschule führt eine Reihe von Maßnahmen auf, wie 
solchen Lernstörungen frühzeitig begegnet werden kann. 
Auch die Lehreraus- und -fortbildung soll Themen wie 
Früherkennung von Lernstörungen und Fördermaßnah-
men beinhalten. Übungen und Hilfen für einzelne Kinder 
setzen an der Lernausgangslage der Schülerin und des 
Schülers an und werden nach dem Leistungsvermögen 
differenziert direkt im Klassenverband auf die Unterrichts-
inhalte bezogen. Wenn solche Individualisierung im Re-
gelunterricht durch zusätzliche Förderungen in Kleingrup-
pen ergänzt werden muss, soll diese von einer dafür qua-
lifizierten Lehrkraft in enger Absprache mit der Deutsch-
lehrerin oder dem Deutschlehrer durchgeführt werden.
Erschweren Sprach- und Sprechstörungen den Leselern-
vorgang, soll die Lehrkraft den Rat des zuständigen För-
derzentrums einholen.
Nach spätestens 1 1/2 Jahren ist sorgfältig zu prüfen, ob 
die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers im Le-
sen ausreichen, um ohne Schwierigkeiten darauf aufbau-
en zu können. Andernfalls wird ein Lernplan erstellt.
2.2.2 Jahrgangsstufe 3
2.2.2.1 Bestehen nach Abschluss des Leselernprozesses 
noch Schwierigkeiten beim Lesen oder Rechtschreiben, 
wird die Förderung entsprechend dem Förderkonzept der 
Schule im Rahmen der in der Kontingentstundentafel da-

für vorgesehenen Stunden fortgesetzt. Sie kann klassen- 
und jahrgangsübergreifend durchgeführt werden. Dabei 
ist es nicht erforderlich, dass die Stunde als 45-Minuten-
Einheit erteilt wird. Eine häufigere, kurzzeitige Förderung 
kann unter Umständen erfolgreicher sein.
2.2.2.2 Der Lehrplan der Grundschule macht grundsätz-
liche Aussagen zur Funktion von Klassenarbeiten und 
stellt vielfältige Möglichkeiten von Lernerfolgskontrollen 
dar. Er sieht differenzierte Diktate, Selbstkontrollmög-
lichkeiten sowie themenorientierte, vielfältige individu-
elle Vorübungen vor. Für Schülerinnen und Schüler mit 
besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschrei-
ben sind die Vorgaben des Lehrplans im Rahmen eines 
differenzierten diagnostischen Prozesses individuell und 
besonders sorgfältig umzusetzen.
Die Bewertung der Rechtschreibleistung erfolgt nur im 
Rechtschreibunterricht mit seinen besonderen Übungs-
formen. Bei der Bewertung von Textproduktionen sowie 
bei schriftlichen Lernerfolgskontrollen in allen Fächern 
bleibt die Rechtschreibleistung in der Gesamtnote unbe-
rücksichtigt (Notenschutz). Rechtschreibfehler werden 
von der Lehrkraft berichtigt und dienen als Anstöße für 
allgemeine und individuelle Fördermaßnahmen.
Bei der Leistungsbeurteilung von Diktaten und vergleich-
baren Übungsarbeiten soll nach pädagogischen Ge-
sichtspunkten des Einzelfalles statt mit einer Note verbal 
beurteilt werden. Hierbei soll insbesondere der individu-
elle Leistungsfortschritt erwähnt werden. Der tatsächli-
che Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler in der 
Rechtschreibung ist den Eltern im Verlaufe eines Schul-
jahres in geeigneter Weise mitzuteilen (Gespräche in der 
Schule, Hausbesuche o. Ä.).
2.2.2.3 Bei positiver Leistungsentwicklung soll eine 
Schülerin oder ein Schüler nicht sofort, sondern erst nach 
einer Übergangsphase aus den Fördermaßnahmen und 
dem Notenschutz herausgenommen werden.
2.2.3 Jahrgangsstufe 4
2.2.3.1 Die in den Tz. 2.2.2.1 und 2.2.2.2 aufgeführten 
Fördermaßnahmen und der Notenschutz werden auch 
in der 4. Jahrgangsstufe fortgesetzt.
2.2.3.2 Bestehen bei Schülerinnen und Schülern auch 
in der 4. Jahrgangsstufe noch ausgeprägte Schwierig-
keiten im Lesen oder Rechtschreiben und besteht die 
Befürchtung, dass dadurch ihre Schullaufbahn entgegen 
ihrem eigentlichen Leistungsvermögen beeinträchtigt

LVL Schleswig-Holstein                                                                                                                          Legasthenie-Erlass 2008 mit Anlagen                                                                                                                         Seite 2 / 7



wird, dann ist das Verfahren zur förmlichen Feststellung 
einer Lese-Rechtschreib-Schwäche einzuleiten.
Eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie) im 
Sinne des Erlasses liegt vor, wenn bei mindestens durch-
schnittlicher Intelligenz mangelhafte Leistungen im Lesen 
oder in der Rechtschreibung auftreten; d. h.: in der Regel 
werden neben dem partiellen Versagen im Lesen oder in 
der Rechtschreibung überwiegend befriedigende Leistun-
gen in den Hauptfächern erzielt. Bei der Beurteilung von 
überwiegend befriedigenden Leistungen in den Hauptfä-
chern ist zu berücksichtigen, inwieweit Leseschwierigkei-
ten diese Leistungen bereits beeinträchtigt haben. Nicht 
allein der Schulleistungsstand in der 4. Jahrgangsstufe, 
sondern die gesamte schulische Leistungsentwicklung ist 
für die Feststellung einer Lese-Rechtschreib-Schwäche 
zu Grunde zu legen.
2.2.3.3 Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Lese-
Rechtschreib-Schwäche vermutet wird, sind aufgrund 
eines Beschlusses der Klassenkonferenz und mit Ein-
verständnis der Eltern (siehe Formblatt Anlage 1) bzw. 
auf deren Antrag hin bis zum Ende der 1. Hälfte der 4. 
Jahrgangsstufe von der dafür qualifizierten Fachkraft LRS 
der Schule zu untersuchen. Die Überprüfung umfasst die 
Feststellung der Begabungshöhe und der Lese-Recht-
schreibfertigkeit.
Liegt bereits ein von einer Diplom-Psychologin/einem 
Diplom-Psychologen oder einem Arzt/einer Ärztin für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie erstelltes Gutachten vor, so 
kann die Schule auf die vorgeschriebene Untersuchung 
verzichten.
2.2.3.4 Die Fachkraft LRS bewertet die Ergebnisse der 
Untersuchung und kommt aufgrund der vorgelegten Un-
terlagen (Anlagen 1, 2, 3 und der ggf. von Eltern vorge-
legten Gutachten) zu einer Stellungnahme. Liegt danach 
eine Lese-Rechtschreib-Schwäche gemäß Tz. 2.2.3.2 
Satz 2 vor, stellt dieses die Schule förmlich fest und über-
sendet einen entsprechenden Bescheid (Anlage 3 a) an 
die Eltern. Kann eine Lese-Rechtschreib- Schwäche nicht 
anerkannt werden, legt die Schule zu Beginn der 2. Hälfte 
der Jahrgangsstufe 4 den Vorgang der unteren Schulauf-
sichtsbehörde zur Entscheidung vor. Die untere Schulauf-
sichtsbehörde übersendet der Schule ihre Entscheidung 
(Anlagen 3 b oder 4) zusammen mit der Erstausfertigung 
des Untersuchungsberichts. Die Schule informiert die El-
tern gemäß Formblatt Anlagen 3 a bzw. 5.

2.2.4 Ab Jahrgangsstufe 5
2.2.4.1 In Einzelfällen wird eine Lese-Rechtschreib- 
Schwäche erst nach dem Übergang in die weiterführende 
Schule deutlich erkennbar. Vor allem in der 1. Hälfte der 5. 
Jahrgangsstufe sind daher Schwierigkeiten im Lesen und 
Rechtschreiben besonders zu beachten.
Im gegebenen Fall ist eine förmliche Feststellung nach 
Tz. 2.2.3.2, 2.2.3.3 und 2.2.3.4 dieser Bestimmung durch-
zuführen; bei Schülerinnen und Schülern an Gymnasien, 
Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen tritt, wenn die 
Schule eine Anerkennung nicht aussprechen kann, das 
für Bildung zuständige Ministerium an die Stelle der unte-
ren Schulaufsichtsbehörde.
2.2.4.2 Schülerinnen und Schüler mit einer förmlich fest-
gestellten Lese-Rechtschreib-Schwäche sollen im Rah-
men des Förderkonzepts der Schule gefördert werden. 
Die gezielte individuelle Förderung geschieht vorrangig im 
Unterricht. Die Förderung soll auch die Fremdsprachen 
einbeziehen, wenn dies notwendig ist.
2.2.4.3 Schülerinnen und Schülern mit einer förmlich 
festgestellten Lese-Rechtschreib-Schwäche wird Noten-
schutz gemäß Tz. 2.2.2.2 Absätze 2 und 3 gewährt. Bei 
der Bewertung von schriftlichen Arbeiten in den Fremd-
sprachen ist die Lese-Rechtschreib- Schwäche entspre-
chend zu berücksichtigen; Sprach- und Sachrichtigkeit 
bei schriftlichen Arbeiten und mündliche Leistungen be-
stimmen die Gesamtzensur. Notenschutz wird so lange 
gewährt, bis durchgehend über den Zeitraum von mehr 
als einem halben Schuljahr mindestens mit „ausreichend“ 
zu bewertende Rechtschreibleistungen erzielt werden.
3 Zeugnisvermerke und Bewertung
3.1 Im Zeugnis ist bei Schülerinnen und Schülern mit aus-
geprägten Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben 
(gemäß Tz. 2.2.2.2 bzw. 2.2.4.1) oder einer förmlich fest-
gestellten Lese-Rechtschreib-Schwäche die Rechtschrei-
bleistung getrennt von den übrigen Leistungen im Fach 
Deutsch verbal durch Zeugnisvermerk zu bewerten. Der 
Zeugnisvermerk lautet: „Die Rechtschreibleistungen ent-
sprechen nicht den Anforderungen; sie sind in den Fach-
noten nicht enthalten.“
3.2 Bei Schülerinnen und Schülern mit einer förmlich 
festgestellten Lese-Rechtschreib-Schwäche ist bis ein-
schließlich Jahrgangsstufe 7, auf Antrag der Eltern auch in 
den Jahrgangsstufen 8 bis einschließlich der Jahrgangs-
stufe, in der der Mittlere oder Realschulabschluss erwor-

ben wird, zusätzlich im Zeugnis zu vermerken: „Es wurde 
eine Lese-Rechtschreib-Schwäche förmlich festgestellt.“ 
Die Tz.2.2.4.3 bleibt hinsichtlich der Bewertung von Klas-
senarbeiten, Textproduktionen sowie schriftlicher Lerner-
folgskontrollen in allen Fächern unberührt.
3.3 Ausgleichsmaßnahmen werden im Zeugnis nicht ver-
merkt.
4 Allgemeine Bestimmungen
4.1 Die Eltern sollen in Elternversammlungen und El-
ternsprechstunden über Probleme der Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und 
Rechtschreiben oder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche 
informiert werden. Dabei sind ihnen insbesondere Hinwei-
se für häusliche Hilfen zu geben.
4.2 Eltern, deren Kinder besondere Schwierigkeiten im 
Lesen und Rechtschreiben oder eine Lese-Rechtschreib-
Schwäche haben, ist frühzeitig zu empfehlen, ihre Kinder 
fachärztlich und sprachheilpädagogisch untersuchen zu 
lassen.
4.3 Zur Durchführung der Untersuchung muss jede Schu-
le mindestens eine für den Bereich Lese-Rechtschreib- 
Schwäche besonders fortgebildete Lehrkraft (Fachkraft 
LRS) benennen. Kleinere benachbarte Grundschulen 
können im begründeten Ausnahmefall mit Zustimmung 
der Schulaufsichtsbehörde zusammen mit einer anderen 
Grundschule eine Fachkraft LRS benennen.
Die Fachkraft LRS arbeitet mit den Lehrkräften des zu-
ständigen Förderzentrums und dem Schulpsychologi-
schen Dienst eng zusammen. Sie steht zur fachlichen 
Unterstützung der Lehrkräfte, zur Beratung der Eltern und 
der Schülerinnen und Schüler in jeder Schule zur Verfü-
gung. In Fragen der Lese- Rechtschreib-Schwäche soll 
diese Lehrkraft zu Klassen- und Fachkonferenzen hinzu-
gezogen werden. Das IQSH bietet regionale Fortbildungs-
veranstaltungen sowie Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungslehrgänge zur Problematik der Lese-Rechtschreib-
Schwäche an.
5 Schlussbestimmungen
5.1 Dieser Erlass tritt am 1. August 2008 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt der Erlass „Förderung von Schülern
mit Lese-Rechtschreibschwäche (Legasthenie)“ des Kul-
tusministers vom 20. September 1985 – X 330- 518.12 – 
5- (NBl. KM. Schl.-H. S. 250) außer Kraft.
5.2 Dieser Erlass tritt am 31. Juli 2013 außer Kraft.
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Der Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie
Schleswig-Holstein e.V.
ist eine Selbsthilfeorganisation und arbeitet seit 1974 
ehrenamtlich für
Betroffene und deren Eltern, Lehrer, Psychologen, Ärz-
te und andere Fachleute, alle die sich in Theorie und 
Praxis mit Legasthenie oder Dyskalkulie auseinander-
setzen
setzt sich ein für

angemessene schulrechtliche Bestimmungen und •	
ihre Umsetzung in die Praxis
die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus•	
eine umfassende Aus- und Fortbildung für Lehrer •	
in Legasthenie und Dyskalkulie
Früherkennung, Frühforderung und fachgerechte•	
Förderung in der Schule
berufliche Eingliederung der Betroffenen•	
interdisziplinäre Zusammenarbeit in Forschung •	
und Praxis

berät und informiert durch
Kongresse und Veranstaltungen, Elternseminare,
regelmäßige Treffen in Gesprächskreisen,
Mitgliederzeitschrift, Broschüren, Infoblätter
Literaturhinweise, telefonische Beratung

Werden Sie Mitglied in unserem Landesverband (LVL)
und gleichzeitig im Bundesverband
Legasthenie und Dyskalkulie e.V. (BVL).

Als Mitglied erhalten Sie die vierteljährlich erscheinen-
de Mitgliederzeitschrift mit Beiträgen aus Wissenschaft 
und Praxis, Literaturtipps, Veranstaltungshinweisen 
und Informationen rund um die Verbandsarbeit.

Mitglied können Sie online über die Homepage des 
BVL (www.bvl-legasthenie.de) werden, oder dort 
auch einen Mitgliedsantrag zum Ausdrucken erhalten.

Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie
Schleswig-Holstein e.V.
Hasselbusch 31
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel / Fax 0700 99958574
www.lvl-sh.de   info@lvl-sh.de
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athe-
m

atik und E
nglisch die A

bschlussprüfungen erstm
alig 

m
it zentral gestellten A

ufgaben durchgeführt. 
A

lle P
rüfungsaufgaben für die A

bschlussprüfungen 
w

erden auf der G
rundlage des Lehrplans des Landes 

S
chlesw

ig-H
olstein erstellt. D

ie A
ufgabenform

ate orien-
tieren sich an den B

ildungsstandards der K
ultusm

inister-
konferenz; B

eispielaufgaben hierzu sind im
 Internet unter 

w
w

w
.za.lernnetz2.de veröffentlicht.

D
ie inhaltliche V

orbereitung um
fasst neben den im

 
Lehrplan vorgegebenen Them

en insbesondere die im
 

F
olgenden genannten S

chw
erpunktthem

en, die im
 

U
nterricht zu erarbeiten sind.
D

ie B
ew

ertungstabellen für die schriftlichen w
ie auch 

für die m
ündlichen P

roduktionen sind im
 A

nschluss an 
die R

ückm
eldungen der K

olleginnen und K
ollegen nach 

dem
 P

robelauf im
 F

ebruar 2008 überarbeitet w
orden.

A
u

fh
eb

u
n

g
 d

es E
rlasses „A

b
sch

ließ
en

d
e

L
eistu

n
g

sn
ach

w
eise in

 d
er K

lassen
stu

fe n
eu

n
d

er H
au

p
tsch

u
le"

E
rlass des M

inisterium
s für B

ildung und F
rauen

vom
 18. Juni 2008 – III 3013

M
it Inkrafttreten der Landesverordnung über H

aupt-
schulen (H

S
V

O
) vom

 22. Juni 2007 (N
B

l. M
B

F
. S

. 181) 
am

 1. A
ugust 2008 w

ird der E
rlass „A

bschließende 
Leistungsnachw

eise in der K
lassenstufe neun der 

H
auptschule“ vom

 16. M
ärz 2004 (N

B
l. M

B
W

F
K

.
S

chl.-H
. – S

 – S
. 94) entbehrlich.

E
r tritt m

it A
blauf des 31. Juli 2008 außer K

raft.

D
r. W

olfgang M
eyer-H

esem
ann
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